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Zug, t, November 1894. 2l. i. Jahrgang.

Nedaktioliskommission:
Die ^eminardireltoren: Dr. Frid. Noser, Rickcnbach, Lchwyz; F. k Kunz, Hihkirch, Luzern; H. Baumqartner.
Zu», scrn«r! Leo B-nj, Pfarrer In Brrq, «t. LI. «allen und Lehrer Wtpflt tn Erstseid, 5». Url. —
Die Einsendungen sind an Lcminardirektor Baumqartner zu richten.

Abonne in ent:
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sür Lehramtskandidaten Z Fr.! stir Richlmttglicder st Fr. Bestellungen dein, Berleger: I. M.
Blunscht, Buchdrucker, Zug. — Inserate werden die Petttzeile mit 10 Rp. berechnet.

Was kann der kathoi. Lehrernerein zur Hebung des

Schulwesens in kalhol. Kantonen thun?
(Fortsetzung.)

Gehen wir nun zu den staatlichen Mitteln über und schauen wir,
was unser Verein in dieser Beziehung thun kann.

Der Staat hat in Bezug ans das Schulwesen unbedingt wichtige Pflichten

zu erfüllen. Vor allem ist es seine hohe Aufgabe, die Schule in ihrem

Rechtsbestande zu schützen, mag dieselbe eine private oder staatliche, mag
sie von geistlichen oder weltlichen Korporationen oder Genossenschaften ge-

gründet sein. Der Staat ist vor allem Rechtsstaat, hat als solcher die Rechte

aller seiner Angehörigen zu schützen und dafür zu sorgen, daß dieselben ihnen

ungeschmälert erhalten bleiben. Für uns kommen besonders die Rechte der

Eltern und der Kirche ans die Schule in Berücksichtigung. Die Eltern haben

ein natürliches Recht auf die Erziehung ihrer Kinder und dieses Natur-
recht ist ihnen verbrieft und besiegelt durch positiv göttliche Gesetze und die

ganze Geschichte. Sie haben auch die volle Verantwortung vor Gott für
ihre Kinder; daher müssen sie in erster Linie bestimmend auf die Erziehung

derselben einwirken und einwirken können. Diesem Erziehungsrechte entspricht

auch die Erziehungspslicht, resp das Recht des Kindes auf Erziehung, und

auch nach dieser Richtung hin muß der Rechtsschutz des Staates sich bethätigen.
Das Kind muß nachlässigen und gewisscnslosen Eltern gegenüber in seinem

Rechte auf die für das Leben notwendige Erziehung und Bildung geschützt

werden. Von diesem Standpunkte aus ist der staatliche Schulzwang durchaus
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berechtigt, d, i, dos gesetzliche Verlangen der Stootes, dost jedem Kinde die-

jenige» Kenntnisse nnd Fertigkeiten z» teil werden, die ihm für sein individuelles

Fortkomme» nnd für die Erfüllung seiner Ausgabe als soziolcs Wesen noch

der stootlichen nnd kirchlichen Seite hin notwendig sind. Dos Obligator»»» Hot

eine sittliche Grundlage, und der Stoot verlongt nur, ivos jedes Kind verlonge»

konn nnd »ins;. Er schützt dos Kind in seinem Rechte, — Aber in ganz gleicher

Weise muß der Stoot onch dos Recht der Kirche onf die Erziehung schützen.

Dieses Recht Hot sie von Ehristns direkt nnd in positiver Weise erholten.

Erziehung des Menschen znm Christen nnd dodnrch zur ewigen Seligkeit ist

ihre Lebensoufgnbe. „Wie mich der Voter gcsondt Hot, so sende ich euch."

„Geht hin in olle Welt, lehret olle Völker, lehret sie olles holten, wos

ich euch befohlen höbe" — dos ist der Auftrag Christi on die ersten Re-

pröscntonten seiner Kirche. Diese Bclehrnng nnd Erziehung der Völker

nmfosst in vorzüglicher Weise onch die Jugend; die Schule gehört doher

wesentlich in dos Gebiet der Thötigkeit der Kirche. Dieses durch positiv

göttliches Gebot überkommene Erziehnngsrecht Hot sie onch von Anfang on

nnd durch olle Johrhnnderte hindurch ausgeübt. Sie Hot sich dodnrch onch

ein historisches Recht onf die Schule erworben, dos ihr ohne flogronte

Rechtsverletzung nicht genommen werden konn. Es ist dieses Recht ober onch

mit der gonzc» Notnr der Kirche nntrennbor verknüpft. Der Kirche die

Erziehung der Jugend, die Schule ronben, heisst ihr dos Sein, die Existenz

nntergroben, sie vernichten. Doher ruft der Heiland heute noch: „Lossct die

Kleinen zu mir kommen nnd wehret es ihnen nicht:" denn in der Kirche

und durch dieselbe lebt nnd wirkt Christus fort durch olle Johrhnnderte

hindurch: „Seht, ich bin olle Doge bei euch bis ons Ende der Welt" nnd

er will heute noch die Kinder um sich versonimeln, sie zu segnen durch seine

Lehre nnd Gnode nnd so ihnen znm zeitlichen nnd ewigen Glück zu verhelfen.

Dos thut er durch die Kirche, die er eben onch für diesen Zweck gestiftet.

Die Kirche in der Ausübung dieses Rechtes zu schützen, ist eine der schönsten

nnd heiligste» Anfgoben des Stootes. dies um so mehr, weil der Stoot durch

nichts sich selbst nnd dos Wohl seiner Unterthonen besser wohrt ols durch

diesen Rechtsschutz, den er der Wirkiomkeit der Kirche ons dem Gebiete der

Erziehung ongcdeihen lüsst. Diese Anfgobe des Stootes Hot Korl der Große

in so klorer Weise ersoßt nnd doher blühle unter ihm die Schule so mochtig

ons. Er beförderte die bestehenden Schulen, regte kröftig zur Gründung neuer

on nnd gob Gesetze, welche die Eltern verpflichteten, die Kinder in die Schule

zu schicken, gründete selbst Schulen nnd berief für sie onsgezeichnete Lehrer,

welche im Geiste christlicher Pädogogik on denselben wirkten.

Der Stoot konn ober onch direkt von sich ons onf das Schulwesen

einwirken: denn es muß ihm doron gelegen sein, dost seine zukünftigen Viirger



«'.4^ -
ein bestimmtes Maß von Bildung erlange», um ihre Pflichten als Staats-
kürzer treu und gewissenhaft ausüben zu könnein Dies ist besonders in einer

Republik notwendig, wo die einzelnen Bürger in den wichtigsten Fragen das

entscheidende Votum in der Hand haben, wo das Volk das letzte Wort spricht

und sprechen kann. Und je mehr die Bolksrechte erweitert werden, desto

größere Bildung muß vom Volke verlangt werden. Daher muß der

republikanische Staat dem Schulwesen seine größte Aufmerksamkeit schenken

und das Schulwesen nach Kräften zu heben suchen. Dadurch hebt er die

Volksbildung; aber man beachte es wohl, nur dann, wenn das Schulwesen

vom christlichen Geiste durchdrungen, die Schulgesetzgebung christlichen Charakter

hat. Denn die Kenntnisse allein mache» die Volksbildung nicht aus; zu ihr
gehört als grundlegender und wesentlicher Faktor ein tief religiöser und sittlicher

Charakter, Durch ihn erhalten die Kenntnisse erst wahren Wert. Gerade

auf diesem so bedeutungsvollen Boden berühren sich einander Kirche und

Staat, müssen sie sich freundschaftlich die Hand geben, wenn die Schulbildung

zur wahren Volksbildung führen, ein charakterfestes sittlich starkes Geschlecht

heranziehen soll. Der solide sittliche Charakter wächst allein auf dem Boden

der Religion, der Kirche, Das gesamte Schulwesen soll daher auf christlicher

Grundlage beruhen. Dies kann nur vollständig geschehen durch die konfessionelle

Schule, wo jede Konfession ihre Kinder in die Schule schicken kann, die mit

ihren Grundsätzen übereinstimmt. Durch sie allein sind die Rechte der Eltern
und der Kirche in Bezug auf die Schule gewahrt und nur auf dem Boden der

konfessionellen Schulorganisation können Familie, Staat und Kirche freund-

schaftlich sich zusammenfinden, diese drei großen sozialen Erziehnngsfaktoren

Hand in Hand am Wohle der Jngcnd und dadurch der Zukunft eines

Landes arbeiten und wirken.

Wenn wir daher überall mit aller Kraft für die konfessionelle Schule

eintreten und für sie in Wort und Schrift kämpfen, so sind wir überzeugt,

daß wir dadurch am besten das Wohl der Schule, das zeitliche und ewige

Glück der Kinder, die kräftige und gesunde, weil friedliche Entwicklung

unseres lieben Vaterlandes befördern. Das widerspricht dem Art, 27 unserer

Bundesverfassung in keiner Weise, der verlangt, daß die Kinder ohne

Beeinträchtigung der Glaubens- und Gewissensfreiheit die Schule solle» besuche»

dürfen. Im Gegenteil wird er am besten in einer konfessionellen Schule beachtet

werden, wo wahre Duldung als Christenpflicht hingestellt wird. Der Artikel

ist doch gewiß in erster Linie für die Kinder christlicher Eltern da, und will

ihr Recht auf christliche Erziehung schützen, da ja die Verfassung für ein

christliches Volk gemacht ist, —
Der Staat hat nun nach vielfacher Richtung hin Gelegenheit, auf das

Schulwesen heilsam einzuwirken und zwar vor allem durch gute, die Zeit-
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Verhältnisse und lokalen Umstände genau berücksichtigende Schulgesetze und

konsegnente Handhabung derselben, durch sinanzielle Unterstützung, durch

Herstellung Passender Schnllokalitäten, durch Anschaffung der notwendigen

Lehr- und Lernmittel, durch gute Bildung der Lehrer und Abhaltung von

Fortbildungskursen, durch Gründung neuer Schulen, durch Hebung der Lehrer-

besoldnngen, durch Unterstützung von Kranken- und Hilfskassen der Lehrer
und anständige Pensionierung im Schuldienste ergrauter oder ertränkter Lehrer

Unser Berein kann nach all diesen Richtungen viel Gutes stiften; er

kann und soll das Scinige beitragen, das; die Rechte der Familie» und Kirche

in Bezug auf die Schule geehrt und beobachtet werden, daß Familie, Staat
und Kirche Hand in Hand, in Einheit und Frieden an der Beförderung des

Schulwesens arbeiten, daß über das gegenseitige Verhältnis richtige Anschau-

ungeu und Grundsätze unter den, Volke herrschen und zur Geltung kommen;

er soll die staatlichen Behörden in Gemeinde und Kanton in ihren Anstren-

gungen für die Schnlverbesserung kräftig unterstützen, ans gcuaue Beobachtung

der staatlichen Vorschriften dringen, den Weisungen derselben Nachachtnng vcr-
schaffen; er kaun auch anregend einwirke», Wünsche vorbringen, Vorlagen

ihrer Beratung unterbreiten », s. f, das alles in gesetzlicher und bescheidener

Form. Der Verein soll den staatlichen Behörde» gegenüber immer ein guter Freund
sein', der Hand in Hand mit ihnen an der Verbesserung des Schulwesens

arbeitet, mit ihnen sich über die einzuschlagenden Wege berät und ihnen in

der Ausführung kräftig hilft.
Ein ganz besonderes Augenmerk wird unser Verein auch den Besoldnngs-

Verhältnissen der Lehrer widmen müssen; denn eine anständige Besoldung der

Lehrer ist ein wichtiger Faktor zur Hebung des Schulwesens.

Es müssen unsere Lehrer, um sich und ihre Familien standesgemäß zu

erhalten, noch viel zu viel Nebenbeschäftigungen suchen. — Es sind die Neben-

beschäftigungen wie Schmarozerpflanzen, die sich an den Baumstamm anklam-

mcrn und ihm die besten Kräfte wegsaugeu, >o daß er immer kraftloser und

lebloser wird und endlich ganz zu Grunde geht. Die Zeit der Vorbereitung

auf die Schule geht größtenteils verloren, die Zeit zur Stärkung des Körpers

und Geistes nach des Tages Mühe und Last wird durch sie absorbiert; müde,

Volk tausend fremder Gedanke», manchmal voll Verdruß und Sorgen kommt

der Lehrer in die Schule — ohne Vorbereitung — wie will da die Schule

recht lebendig und frisch gedeihen! Diese Nebenbeschäftigungen sind ein wnndcr

Punkt in unserm Schulwesen. Der Lehrer soll ganz und vorzüglich der Schule

leben, in erster und vorzüglicher Linie ein Schulmann sein — dann wird die

Schule gedeihen und sich entwickeln! Darum fort mit allen zeitraubenden

und anstrengenden Nebenbeschäftigungen — aber hinauf mit den Besoldungen!

— Ein guter Lehrer kann nicht genug besoldet werden! Was für Besoldungen
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wirft man nicht ans fiir höhere Stellungen in Büreanx, Fabriken, Eisenbahnen
— und doch handelt es sich da in» elende irdische Güter. — Dein Lehrer an-
vertrauen wir die höchsten Güter — unsere Kinder -- unsterbliche Seelen —
das Kostbarste, was wir haben — nnd diesen Jngendcrziehcr lassen wir darben,

ihm gönnen wir nicht soviel, daß er sich nnd seine Familie standes-

gemäß dnrchbringen kann! Sagen wir es frei und offen heraus: eS

herrscht bei uns mancherorts ein schreiendes Mißverhältnis zwischen der Be-

soldung und der Bürde und Würde des Lehrerstandcs. Da muß der Lehrer-
verein ein besseres Verständnis anzubahnen suchen, einerseits dadurch, daß die

Lehrer ein musterhaftes, das Bolk erbauendes und erfreuendes Leben führen

und ihren Bcrnfspflichten mit größter Gewissenhaftigkeit obliegen, anderseits

dadurch, daß der Berein direkt für finanzielle Besserstellung der Lehrer besorgt

ist, teils durch Unterstützung kantonaler Bestrebungen, teils durch Anlage eines

besondern Fonds zur Unterstützung wenig besoldeter Lehrer. — Diesen letztern

Punkt müssen wir jetzt schon fest ins Auge fassen, in den Sektionen über

die Art der Ausführung beraten.

Bezüglich der finanziellen Besserstellung unseres Schulwesens wird freilich
der Staat am meisten thun müssenaber da stehen wir vielfach vor großen

Schwierigkeiten! — Die katholischen Kantone gehören zu den ärmern

Kantonen! Ihre Millionäre sind an den Fingern zu zählen nnd es giebt

Kantone, wo man nicht einmal Finger dazu braucht. Die Steuerschraube

ist nicht das rechte Mittel, die Schule dem Volke beliebt zu machen, um

so weniger, da der Steuer» durchweg schon genug sind. Die Gemeinden

und Kantone sind finanziell ihren wichtigen Kultnraufgaben kaum mehr

durchweg gewachsen! — Was thun? Die Unterstützung des Bundes herbei-

ziehen? Aber dieselbe hat ihre schlimmen Seiten. Der Bund will die

Volksschule unterstützen — aber nicht umsonst — er will dafür auch etwas zur
Schule sagen — und da steht die kantonale Souveränität in Gefahr, ein Stück

ihres Lebens einbüßen zu müssen. Das können sich alle diejenigen, die in der

Erhaltung der Kantone und ihrer Selbständigkeit die Kraft und Größe un-
seres Baterlandes erblicken, nicht gefallen lassen und wir Katholiken am aller-

wenigsten, weil nur aus vieljähriger Erfahrung wissen, daß der Geist in den

höher» Sphären des Bundes der christl., der konfessionellen Schule nicht günstig

ist, daß man im Gegenteil darauf ausgeht, überall der konfessionslosen Schule

den Eingang zu ermöglichen.

Da ist wohl die Idee der Zollinitiative das beste Mittel zur Lösung

dieser Schwierigkeit. Wenn die Initiative zum Durchbrüche kommt, dann er-

halten die Kantone eine ganz wesentliche finanzielle Unterstützung. Dann
aber soll auch — und dafür soll unser Verein mit aller Kraft wirken —
die ursprüngliche Idee der Jnitianten festgehalten und durchge-
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führt werde», daß zum wcuigste» die Hälfte ganz und ausschlicß-
lich der Schule zu gute komme, Das dürfte» besonders die katholische»

Kantone zum vorneherein beschließen, und dadurch werden sie der Initiative
manche Freunde zuführen. Wie vieles können dann die einzelnen Kantone

für die Schule thun Tann sollen auch diese armseligen Hungerbesvldnngen,

wie wir sie da und dort treffen, aufhören und zu einer Höhe heransteigen,

daß man sie nennen darf, ohne erröten zn müssen. Bei besserer finanzieller

Lage kann dann auch gedacht werden an eine ersprießliche Reorganisation
des Repetierschnlwesens, daS in so vielen Kantonen im Argen liegt, au

eine kräftigere und erfolgreichere Gestaltung das Primarschnlweseus, vor-

züglich da, wo überfüllte Klassen, - bloße Winter- und Halbtagsschnlen, —

ungenügende Schullokale und Lehrmittel w, das ersprießliche Schulhalten so

sehr erschweren und die notwendigen Fortschritte verunmöglichcn. Besonders

auf einen Punkt möchte ich großes Gewicht legen, aus die Gründung
von gute», geordnete» und geleiteten Fortbildungsschulen. Gar vielfach

müsse» wir sagen, daß die Bolksschule gut sei, aber nachher vergessen die

Kinder wieder alles. Das muß verhindert werden; die aus der Schule

getreteneu Kinder, Mädchen und Knaben, besonders die letzter» sollen Ge-

legenheit zur Fortbildung haben, sollen zur Fortbildung angeregt werden,

praktisch, wie sie den einzelnen Gemeinden am besten entspricht. Es hat das

auch seine sittliche Bedeutung; denn zu dieser Zeit befindet sich die Jugend
im gefährlichsten, der Verführung am meisten ausgesetzten Alter, Eine gute

Fortbildnngsschule kann da das Amt eines wahren Schutzengels an dieser

heranwachsenden Jugend ausüben, —

In diesem Sinne müssen wir die Zollinitiative voll und ganz unter-

stützen. Wir arbeiten in bedeutsamer Weise für die Schule, wenn wir für sie

arbeiten. Denn durch sie wird der Schule am besten aufgeholfen; zndcm er-

leidet die Selbständigkeit der Kantone in keiner Weise Einbuße, Man hat

für Militär Millionen hinausgeworfen die Bildung des Herzens der Jngcnd

ist mehr wert als die Bildung zum Soldaten, —
Wenn der Lehrerstand somit nur die Hebung der Schule ins Auge faßt,

so kann er nicht Gegner der Zollinitiative sein. Aber eben dieses „Wenn!"
Einem Teil der schweizerischen Lehrerschaft schwebt als Ziel der helvetische Ein-

heitsgedanke vor! Das wurde ja in Zürich von hervorragender Seite offen gesagt.

Verlassen wir nun das mehr finanzielle Gebiet. Es gibt noch so viele

Punkte, wo der Lehrer mit vein Staate an der Hebung des Schulwesens

arbeiten kann und soll. Ich betone da besonders seine Pflichten in Bezug

ans daS Abscnzcnwesen, In dieser Richtung mnß eine strenge Srduung
herrschen und sie muß konseguent durchgeführt werden, Richts schadet einer

Schule so sehr, als laxe Handhabung des Schulbesuches. Es ist auch dieser
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Punkt Sache der Gewöhnung, Im Ansang wird eine strenge Durchführung
auf etwelche Schwierigkeiten stoßen, später werden dieselben fast ganz wegfasten.

Ich kônntc da verschiedene Beispiele nnfiihrcn, — Auch in dieser Beziehung
knnn nnser Berein manch Gutes ihn» gute nnd brave Lehrer verschaffen der

Schale Liebe unter dem Balte. — Durch Barträge nnd Gespräche, durch

ernsten und gemessenen Umgang mit dem Balte kann man ihm cine große

Schulfreundlichkeit einprägen, sa daß es die Kinder gerne in die Schule

schickt und für die Schale gerne Opfer bringt. Das Wart eines braven,

Pflichtgctreucn, tüchtigen Lehrers findet immer seine Beachtung,

Sa kaun unser Bcrein der Familie, dann der Kirche nnd dem Staate in

manigfachcr Beziehung in ihren Bestrebungen, das Schulwesen zu heben, helfend

zur Seite stehen, sei es direkt ader indirekt, Er muß sich dabei aber von

graßer Klugheit leiten lassen, mit Ruhe und Ernst, aber auch beharrlich, mit

Würdigung aller Berhältnissc au der Lasung dieser Aufgabe arbeiten und sv

nach und nach seine Zielpunkte zu erreichen suchen.

Besprechen wir zum Schlüsse nach die kirchlichen Mittel.
(Schluß folgt.)

Munö unö Schute.
(Referat gehalten am tathol, Lehrertag in Snrsce den Ä>, September I8nr von

I. During, Reg.-Rat.)

„Bund und Schule" lautet das mir gestellte Thema, Das Thema

läßt sich verschieden behandeln, ich schlage falgcudcu Weg ein:

Ich stelle zunächst die Frage- „Welche Absichten hat der Bund mit der

Schule?"
Diese Frage soll beantwortet werden an der Hand amtlicher Äußerungen

der Organe des Bundes, Ich betane, nicht die Phantasie soll die Frage

beantworte», sondern ausschließlich offizielles Material, welches die Organe
des Bundes uns in die Hand gegeben haben.

Kennen wir dann durch Beantwortung der l, Frage die Absichten des

Bundes, wissen wir, wie die Bundcsschulc sich gestalten soll, so fragen wir
weiter- „Wie stellen wir uns zu dieser Schule, können wir als katholische
Schulmänner und Lehrer die Forderungen des Bundes anerkennen, Ja
oder Nein

Und endlich fragen wir uns zum Schlüsse- „Was sollen wir thun, um
den Forderungen des Bundes, soweit wir sie nicht als berechtigt anerkenne»

können, wirksam entgegen zu treten?"

I, Welche Absichten hat der Bund mit der Schule?
Das „Recht" des Bundes auf die Schule stützt sich auf Art, 27 der

Bundesverfassung, Dieser Artikel lautet-
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